
Stadt Brüel
Vorlage - Nr.: BV-033/2020
Datum: 24.09.2020
Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.:   Abwägungsbeschluss für die 5. Änderung des B-Plans Nr. 2 "Wohngebiet Mühlenberg" 
der Stadt Brüel

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
24.09.2020 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr Brüel
13.10.2020 Stadtvertretung Brüel

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Bau und Liegenschaften

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag: 

Die Stadtvertretung der Stadt Brüel hat am 25.09.2019 die Aufstellung der 5. Änderung des B-Plans 
Nr. 2 „Wohngebiet Mühlenberg“ beschlossen.

Die Offenlage u. die Trägerbeteiligung wurden durchgeführt. Die eingegangenen Stellungnahmen der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange werden entsprechend der Abwägungsempfehlung (siehe 
Anlage) berücksichtigt oder zur Kenntnis genommen. Die Einwänder sind von dem Abwägungs-
ergebnis zu benachrichtigen.

Begründung: 

Die Stadtvertretung der Stadt Brüel hat die während der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 
berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen mit 
folgendem Ergebnis geprüft:    siehe Anlage  

Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.

Der Bürgermeister wird beauftragt, der Öffentlichkeit sowie den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange, die Stellungnahmen vorgebracht haben, das Abwägungsergebnis mitzuteilen

Finanzielle Auswirkungen

Ja ÜPL
Nein X APL

Betrag in €:
Produktsachkonto:
Haushaltsjahr:
Deckungsvorschlag

Anlagen: 
Abwägungsunterlagen B-Plan Nr. 2, 5. Änderung





 
 

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 
der Stadt Brüel 

  
 

„Wohngebiet Mühlenberg“ 
 
 
 

 
 
 
 

Abwägungsunterlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand: 
22.09.2020 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Stellungnahmen im Rahmen der 
Behördenbeteiligung 
gem. § 4 Abs.2 BauGB 

 
 
 

Fachstellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
und 

Nachbargemeinden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stellungnahmen im Rahmen der 
Offenlage 

gem. § 3 Abs.2 BauGB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 der Stadt Brüel  
„Wohngebiet Mühlenberg“ 
 
Auswertung der Behördenbeteiligung gem. § 4(2) BauGB, 
Auswertung von Stellungnahmen aus dem Offenlageverfahren: 
Im Rahmen der Beratungen mit der Bauverwaltung/Bauausschuß/Stadtvertretung 
wurden die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, Nachbargemeinden, 
Bürgern ausgewertet, berücksichtigt bzw. zur Kenntnis genommen:  
 
Berücksichtigte Stellungnahmen: 
(die unmittelbar in den B-Plan/Begründung/Umweltbericht eingestellt wurden): 
 
Landkreis Ludwigslust- Parchim; untere Naturschutzbehörde 
Ergänzung grünordnerischer und artenschutzrechtlicher Festsetzungen 
 
Bauausschuß der Stadt Brüel 
Anpassung der Festsetzungen zu Einfriedungen und Vorgartengestaltung 
 
WEMAG 
Nachrichtliches Nachtragen von E-Leitungen und Leitungsrechten in Planzeichnung 
 
Stellungnahmen, die mit Hinweisen zur Kenntnis genommen werden: 
 
Landkreis Ludwigslust- Parchim; BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH; 
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg; HanseGas GmbH, 
Telekom; WEMAG; 50 Hertz; Landesamt für innere Verwaltung; 
 
à Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Stellungnahmen, die keine Einwände angezeigt haben: 
 
Raumordnung, Landkreis Ludwigslust-Parchim; Bergamt Stralsund 
Hansegas GmbH; Landesamt für innere Verwaltung; Staatliches Amt für 
Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg; Telekom, WEMAG; BAE Brüeler 
Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH; 50 Hertz; Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie; Gemeinde Blankenberg; Gemeinde Kloster Tempzin; Gemeinde 
Weitendorf;Gemeine Kuhlen-Wendorf 
  
à Keine Einwände. 
 
Stellungnahmen, die Einwände angezeigt haben 
 
Bürger Hans Werner Lübcke 
 
à   Bedenken zurückgewiesen. 
 
 
 
Stand: 22.09.2020 
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ZUSTIMMUNG 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZUSTIMMUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 der Stadt Brüel,    Behördenbeteiligung gem. § 4(2) BauGB  
„Wohngebiet Mühlenberg“            Abwägung der Stellungnahmen der Fachbehörden 

 
  
             
   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FD 33 Bürgerservice/Straßenverkehr 
 

 
Der Hinweis bezüglich des Weges zwischen den Baublöcken 2 und 9 wird zur 
Kenntnis genommen. Zu dieser Problematik muss sich die Stadt Brüel erklären, wie 
zukünftig hier verfahren werden soll. 

 
FD 38-Brand und Katastrophenschutz 
 
Keine Bedenken. 
 
 
 
 



FD 53- Gesundheit 
             
           Keine Bedenken. 

 
FD 62 Vermessung und Geoinformation 
 
Keine Bedenken. 
Der Hinweis zu den fehlenden Flurstücknummern scheint falsch zu sein. Anhand der 
vorliegenden Unterlagen konnte der Hinweis nicht nachvollzogen werden.  
 
Ergänzung:        siehe letzte Seite 

 
           FD 63 Bauordnung 

 
Bauleitplanung 
 
Keine Bedenken. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist zu berücksichtigen. 

 
 
FD 67 Immissionsschutz / Abfall 

 
           Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Anwendung einer Antireflexionsbeschichtung bei Solarmodulen ist bereits 
festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

           Die genannten Mindestabstände sind bereits Bestandteil der Satzung.   
 
 
            
 
 
            

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind zu berücksichtigen. 
 
 
 
            
 
            
            

  
 
 
            

FD 68 – Natur, Wasser, Boden 
 
           Naturschutz 
 
 
           Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt.  
 
 

  
 
 
             
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
             



 
 
 
 

Die textliche Festsetzung II, Pkt. 1.1 der grünordnerischen Festsetzungen zum 
Baumschutz wird um den Kronentraufbereich ergänzt. 
Die Erläuterungen dazu werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 

Die Forderung ist entbehrlich, da keine Flächen zum Erhalt von Bäumen, Stäuchern 
und sonstigen Bepflanzungen im B-Plan festgesetzt sind. (PLZV 13.2.2) 

 
 

Für die Maßnahmen II, Pkt. 3.1 und 3.2 werden die Eichenspaltpfähle mit einem max. 
Abstand von 20m zueinander festgesetzt.   

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind durch die Stadt Brüel zu 
berücksichtigen.  
Vor Baubeginn ist die Eintragung einer Dienstbarkeit zur Unterlassung von 
landwirtschaftlicher Bewirtschaftung oder Tätigkeiten, die der Entwicklung und dem 
dauerhaften Erhalt dieser Kompensationsmaßnahme zum Zwecke des 
Naturschutzes entgegenstehen, für die betreffenden Flurstücke vorzunehmen und 
der unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. 

 
Die naturschutzfachlichen Hinweise werden in den B-Plan unter Pkt. IV- Hinweise 
aufgenommen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 



 
 
            Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
            
. 
 
 
            
 
 

 
 
 
Artenschutz 

 
           Keine Bedenken. 
 
 

Die Maßnahme VAFB2 wird entsprechend des Hinweises überarbeitet und ergänzt. 
           Die geforderte ökologische Baubegleitung ist bereits Bestandteil der Festsetzung. 
 
 

Für die CEFAFB1-Maßnahme wird der Hinweis mit aufgenommen, dass diese vor 
Beginn der Bauarbeiten umzusetzen ist.    
 Die Erläuterung dazu wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
           Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
           Wasser- und Bodenschutz 
 
 
           Keine Bedenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FD 70 – Abfallwirtschaft 
 
           Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
    

Für die genannten Planbereiche wurden im B-Plan entsprechende temporäre 
Aufstellflächen für die Abfallbehälter ausgewiesen. Am Entsorgungstag sind die 
Müllgefäße dorthin zu verbringen. 

          
 
           Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Landkreis Ludwigslust –Parchim     Ludwigslust, 21.09.2020 
62 - Fachdienst  Vermessung u. Geoinformation 
 
 
 
 
 
 
Fachdienst 63 - Bauordnung 
Bauleitplanung 
z.H. Herrn Ziegler 
im Hause       AZ: BP 190037 
 
 
 
 
5.Änderung des B-Planes Nr. 2 ÄWRhngebieW M�hlenbeUg³ deU SWadW BU�el,  
Amt Sternberger Seenlandschaft 
 
 
 
Als Träger öffentlicher Belange bestehen keine Einwände. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
 
 
 
Müller 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fachdienst 62 - Vermessung 
 
 
 
 
           Keine Einwände. 
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Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten 
 
Die gegebenen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind 
zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Integrierte ländliche Entwicklung 
  
 Keine Bedenken. 
 
 
 
 
 



Naturschutz, Wasser und Boden 
 
Naturschutz 
 
Keine Bedenken. Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Wasser 
 

           Keine Bedenken. 
 
Boden 
 
Die gegebenen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind 
zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 

 
Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
 
 
Keine Bedenken. 

         



Von: toeb@lung.mv-regierung.de
Betreff: 19185, 5. Änd. Bebauungsplan Nr. 2 "Wohngebiet Mühlenberg" Stadt Brüel
Datum: 5. August 2020 um 15:11

An: bruemmer@stadt-sternberg.de

	
	
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
vielen Dank für die Beteiligung an o. g. Vorhaben.
 
Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V gibt zu den eingereichten
Unterlagen vom 21.07.2020 keine Stellungnahme ab.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Im Auftrag
 
Uta Albrecht
	
	
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V
Goldberger Straße 12
18273 Güstrow
Tel. 03843/777-134
Fax 03843/777-9134
	

Allgemeine Datenschutzinformation:
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für
Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und
Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden.
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) der Europäischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz
(DSG M-V). 
Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.regierung-mv.de/Datenschutz
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass das LUNG keine 
Stellungnahme abgibt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
 
 
 
 
 
 
 

  
www.50hertz.com 

 
 
 
Aufstellung der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 "Wohngebiet 
Mühlenberg" der Stadt Brüel 
 
 
Sehr geehrter Herr Brümmer, 
 
Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 
  
Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 
keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan-
nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- 
und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind.  
  
Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für die 
Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH. 
  
Freundliche Grüße 
  
50Hertz Transmission GmbH 
  
    
Tobien                                       Froeb 
  
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  
  
 
 
 

50Hertz Transmission GmbH 
 
 
TG 
Netzbetrieb 
 
Heidestraße 2 
10557 Berlin 
 
Datum 
21.07.2020 
 
Unser Zeichen 
2019-003237-02-TG 
 
Ansprechpartner/in 
Frau Froeb 
 
Telef on-Durchwahl 
030-5150-3495 
 
Fax-Durchwahl 
 
 
E-Mail 
leitungsauskunf t@50hertz.com 
 
Ihre Zeichen 
 
 
Ihre Nachricht v om 
15.07.2020 
 
Vorsitzender des Auf sichtsrates 
Christiaan Peeters 
 
Geschäf tsf ührer 
Stef an Kapf erer, Vorsitz 
Dr. Dirk Biermann 
Sy lv ia Borcherding 
Dr. Frank Golletz 
Marco Nix 
 
 
Sitz der Gesellschaf t 
Berlin 
 
Handelsregister 
Amtsgericht Charlottenburg 
HRB 84446 
 
Bankv erbindung 
BNP Paribas, NL FFM 
BLZ 512 106 00 
Konto-Nr. 9223 7410 19 
IBAN: 
DE75 5121 0600 9223 7410 19 
BIC: BNPADEFF 
 
USt.-Id.-Nr. DE813473551 
 
 

50Hertz T ra n s mi ssio n Gm b H –  He id es tra ße 2  –  1 0 5 57  B erli n 

 
Amt Sternberger Seenlandschaft 
Am Markt 1  
19406 Sternberg 

 
 

5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 der Stadt Brüel,    Behördenbeteiligung gem. § 4(2) BauGB  
„Wohngebiet Mühlenberg“           Abwägung der Stellungnahmen der Fachbehörden 

 
  
             
   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die 50Hertz Transmission 
GmbH keine Einwände erhoben hat. Gegen die Planung bestehen 
keine Bedenken. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind zu 
berücksichtigen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Bergamt keine Einwände 
erhoben hat. Gegen die Planung bestehen keine Bedenken. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die HanseGas GmbH keine 
Einwände erhoben hat. Gegen die Planung bestehen keine 
Bedenken. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind bei 
zukünftigen Erschließungsplanungen bzw. Erschließungsleistungen 
zu berücksichtigen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Landesamt für innere 
Verwaltung M-V keine Einwände erhoben hat. Gegen die Planung 
bestehen keine Bedenken. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Sehr geehrter Herr Brümmer, 
 
die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben PTI PLURAL 265459 / 84622255 vom 4. Juni 2019 Stellung 
genommen. Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. 
 
Ute Glaesel 
 
 

Amt Sternberger Seenlandschaft 

Am Markt 1 

19406 Sternberg 

 

 

vom 21. Juli 2020,  Herr Brümmer 
PTI 23, Ute Glaesel   AZ: PLURAL 265459 / 91364003 / Lfd.Nr. 438 
0385/723-79593,  Ute.Glaesel@telekom.de  
14. August 2020 
5. Änderung B-Plan Nr. 2 "Wohngebiet Mühlenberg" der Stadt Brüel 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme aus 2019 
weiterhin Gültigkeit hat. Die dort genannten Hinweise sind zu 
berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 der Stadt Brüel,    Stellungnahme im Rahmen der Offenlage gem. § 3(2) BauGB  
„Wohngebiet Mühlenberg“           Abwägung der Stellungnahme des Bauausschusses 

 
  
             
   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Die Festlegungen aus der Bauausschusssitzung der Stadt Brüel vom 
09.12.2019 sind in den B-Plan eingearbeitet worden.  
Mindestens 2/3 der Vorgartenfläche ist zu begrünen. Bekiesungen 
sind bis zu 1/3 der Fläche der Vorgartenzone zulässig. 
Ausgenommen davon sind Zufahrten und Zuwegungen. Zulässig ist 
das Anpflanzen von Laubbäumen, Bodendeckern, niedrig 
wachsenden Sträuchern und Gräsern. Gabionenwände werden 
zulässig, Einfriedungen werden in der Höhe bis 1,5m, Hecken bis 
1,8m festgesetzt. Die Regelung der Höhe der straßenseitigen 
Einfriedungen und im Bereich von Einmündungen in Höhe von  
0,8m / 0,7m bleibt unverändert.      
     



Von: leitungsauskunft@wemag.com
Betreff: TÖB-Beteiligung 5. Änderung B-Plan Nr. 2 "Wohngebiet Mühlenberg" der Stadt Brüel
Datum: 23. Juli 2020 um 14:41

An: bruemmer@stadt-sternberg.de
Kopie: Toralf.Ruedel@wemag.com, leitungsauskunft@wemacom.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
keine Änderungen! Alles weiter gültig.
 
Freundliche Grüße

Harald Zimmermann
Sachbearbeiter Leitungsdokumentation
WEMAG AG

Tel.: +49 385 755-2338
Hausadresse: Obotritenring 40, 19053 Schwerin
www.wemag.com

Unsere Ökoenergie: www.wemag.com
Aktuelle Infos: www.wemag.com/blog
Unsere Fanseite: www.facebook.com/wemag

 
Von:	Herr	Brümmer	<bruemmer@stadt-sternberg.de>	
Gesendet:	Dienstag,	21.	Juli	2020	09:17
An:	'50	Hertz'	<leitungsauskunD@50hertz.com>;	'Bergamt	Stralsund'	<poststelle@ba.mv-
regierung.de>;	'HanseGas'	<leitungsauskunD-mv@hansegas.com>;	'LAiV	M-V'
<geodatenservice@laiv-mv.de>;	'Landesamt	für	Kultur	und	Denkmalpflege	'
<poststelle@kulturerbe-mv.de>;	'LUNG	M-V'	<poststelle@lung.mv-regierung.de>;	'StALU	WM'
<Poststelle@staluwm.mv-regierung.de>;	'Telekom'	<Ute.Glaesel@telekom.de>;	'Wasser-	und
Bodenverband	"Obere	Warnow"'	<WBV_Warin@t-online.de>;	.f	LeitungsauskunD	(WEM-
NMS)	<leitungsauskunD@wemag.com>;	Stolzenburg	Bärbel	(WEM-TRD)
<Baerbel.Stolzenburg@wemag.com>
Betreff:	TÖB-Beteiligung	5.	Änderung	B-Plan	Nr.	2	"Wohngebiet	Mühlenberg"	der	Stadt	Brüel
	
Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,
	
in	der	Anlage	übersende	ich	Ihnen	Unterlagen	zu	o.g.	Planung	im	Rahmen	der	Beteiligung	der
Träger	öffentlicher	Belange	gem.	§	4	Abs.	2	BauGB	mit	der	Biie	um	Stellungnahme.
	
Für	Rückfragen	stehe	ich	zur	Verfügung.
	
	
	
Mit	freundlichen	Grüßen
	
Rolf	Brümmer
Amt	für	Bau	und	LiegenschaDen
Tel.	03847	–	44	45	83
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die WEMAG AG keine 
Einwände erhoben hat. Gegen die Planung bestehen keine 
Bedenken. 
 
 

 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind zu 
berücksichtigen. 
 
Die übergebenen Leitungspläne wurden nachrichtlich in die 
Planzeichnung übernommen und wo notwendig, Leitungsrechte 
zugunsten des Versorgungsträgers zeichnerisch nachgetragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind zu 
berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 der Stadt Brüel,    Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 4(2) BauGB  
„Wohngebiet Mühlenberg“            Abwägung der Stellungnahmen der Nachbargemeinde 

 
  
             
   
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Blankenberg 
keine Einwände erhoben hat. Gegen die Planung bestehen keine 
Bedenken. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Kloster 
Tempzin keine Einwände erhoben hat. Gegen die Planung 
bestehen keine Bedenken. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Kuhlen-
Wendorf keine Einwände erhoben hat. Gegen die Planung 
bestehen keine Bedenken. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Gemeinde Weitendorf 
keine Einwände erhoben hat. Gegen die Planung bestehen keine 
Bedenken. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Von: Hans-Werner Lübcke fam.luebcke@gmx.de
Betreff: öffentliche Auslegung B-Plan Mühlenberg in Brüel
Datum: 28. August 2020 um 11:56

An: bruemmer@stadt-Sternberg.de

Guten Tag Herr Brümmer!

Ich habe mich doch entschlossen noch eine Anmerkungen
vorzutragen.

1. Im B-Plan sind mehrere Parkanlagen und
Kinderspielplätze ausgewiesen. In den Erläuterungen
konnte ich keine Hinweise finden, ob zu diesen
Themenbereichen gestalterische Arbeiten vorgesehen
sind. 
In der heutigen Zeit ist es oftmals vorteilhaft sozikulturelle
Belange in der Gestaltung eines B-Plangebietes aufzu-
nehmen, z. B. einen Bereich zu gestalten und
auszuweisen, in welchem die Bürger dieses B-
Planbereiches sich treffen, Zeit miteinamder verbringen
und sich persönlich (ohne Whats app und Facebook)
austauschen können.

Diesen Sachverhalt sehe ich nicht berücksichtigt und
möchte somit hiermit diesen Einwand vortragen.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Werner Lübcke

PS.: Es gibt noch einige weitere Sachverhalte, die m. E.
so nicht in den vorhergehenden Beratungen besprochen
wurden. Ich habe unendliches Vertrauen, das der Brüeler
Bauausschuss doch noch zu normalen
Gesprächsabläufen kommt und ein Austausch der
Sichtweisen möglich wird.;-) Vielleicht gibt es ja noch eine
Bauausschussberatung auf der die offenen Fragen
diskutiert werden können, z. B. Rasenflächen und
Bekiesung, sind das die "modernen" Gärten mit Schotter
usw. ?, Nebenanlagen, z. B Carportwände sind zu
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Sehr geehrter Herr Lübcke, 
 

 die Stadt Brüel bedankt sich für die aktive Teilnahme am Planungsprozess und 
äußert sich wie folgt zu der eingegangenen Stellungnahme: 
 
 Anlass für die Aufstellung der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Wohngebiet 
Mühlenberg“ der Stadt Brüel ist die beabsichtigte städtebauliche Ordnung und 
planungsrechtlichen Umorientierung der großräumig vorhandenen unbebauten und 
nicht vermarktungsfähigen Strukturen innerhalb des Bebauungsplanes.  
 
Vorrangiges Ziel der 5. Änderung des Bebauungsplanes war die Überarbeitung der 
unbebauten Bauflächen innerhalb des Plangeltungsbereiches.  
 
Die angesprochenen Parkanlagen und Spielplätze befinden sich nicht im 
Geltungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes und sind somit nicht 
Gegenstand der planerischen Auseinandersetzung innerhalb diese Planverfahrens 
gewesen. 
 
Die Anregung wird durch die Stadt Brüel zur Kenntnis genommen und kann ggf. an 
anderer Stelle nochmal aufgegriffen werden. So könnte die Anregung in 
entsprechenden Gestaltungsplänen für z.B. Parkanlagen und Spielplätze 
aufgenommen werden, sofern diese konkreten Planungen für den Bebauungsplan 
von der Stadt Brüel für notwendig erachtet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
Das Postskriptum (PS.:) wird zur Kenntnis genommen. Eine konkrete Fragestellung für 
das Änderungsverfahren kann daraus nicht abgeleitet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



usw. ?, Nebenanlagen, z. B Carportwände sind zu
begrünen?, bei Doppelhäusern, die Fassade generell im
gleichen Farbton?? oder farblich abzustimmen?, bei Dach
ja!
--
Hans-Werner Lübcke

Fr. Engels Straße 4a
19412 Brüel
Tel.:   038483 20318
mobil:  0178 6957389
E-Mail: fam.luebcke@gmx.de
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